
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Informationen aus der Sitzung des Gemeinderats vom 21. Oktober 2025 
 
Der Gemeinderat hat: 
 
 aufgrund der sich verändernden Vorgaben in der Wasserversorgung beschlossen, ein neues 

Wasserversorgungsreglement sowie eine neue Wasserverordnung zu erlassen. Darin werden 
die neuen gesetzlichen Anforderungen und die Zusammenarbeit mit der Seeländischen 
Wasserversorgung (SWG) berücksichtigt. 
 

Durch die Kooperation mit der SWG und der Einwohnergemeinde Safnern erhält die 
Wasserversorgung Meinisberg ein zweites Wasserstandbein. Über die 
Trinkwasserverbindungsleitung zwischen Safnern und Meinisberg könnten in Zukunft bis zu 
200 m³ Wasser pro Tag bezogen werden. Wesentliche Anpassungen im Überblick: 
 

 Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Amts für Wasser und Abfall des Kantons Bern 
(AWA). 

 Umstellung auf ein verbraucherorientiertes Tarifsystem ohne eigentliche Fixgebühr, 
basierend auf dem Modell der SWG. Dies ermöglicht eine einfachere Anpassung an 
veränderte Kosten. 

 Einführung einer jährlichen Löschgebühr für geschützte Gebäude mit privatem 
Wasseranschluss innerhalb eines Radius von 300 Metern zum nächsten Hydranten. 

 Neuberechnung der Anschlussgebühr nach Loading Units (LU) statt nach 
Belastungswerten (BW), entsprechend der technischen und normativen Aktualisierungen. 

 Ermittlung vorübergehender Wasserbezüge mittels mobilem Wasserzähler. 
 

Der Gemeinderat erachtet das neue Wasserversorgungsreglement und die neue 
Wasserverordnung als zeitgemäss und zweckmässig. Beide Grundlagen decken die Kosten 
der zukünftigen Wasserversorgung und lassen sich flexibel an Veränderungen der 
Kostenstrukturen anpassen. Deshalb hat der Gemeinderat das neue 
Wasserversorgungsreglement und die neue Wasserverordnung verabschiedet und zur 
Prüfung an den Rechtsdienst des AWA überwiesen. 

 
 das Budget 2026 verabschiedet. Der finanzielle Ausblick für das kommende Jahr zeigt ein 

ausgewogenes, sorgfältig abgestimmtes Budget, das sowohl die Bedürfnisse des allgemeinen 
Haushalts als auch jene der Spezialfinanzierungen berücksichtigt. Es werden der 
Gemeindeversammlung vom 25. November 2025 folgende Anträge unterbreitet: 
 

1. Genehmigung Steueranlage von 1.95 Einheiten für Gemeindesteuern (wie bisher). 
2. Genehmigung Steueranlage von 1.20 ‰ für Liegenschaftssteuern (wie bisher). 
3. Genehmigung des Budgets 2026, bestehend aus: 
 Ergebnis Gesamthaushalt: Aufwandüberschuss CHF 43'660.00 
 Ergebnis Allgemeiner Haushalt: Aufwandüberschuss CHF 134'870.00 
 Ergebnis SP Wasserversorgung: Ertragsüberschuss CHF 63'960.00 
 Ergebnis SP Abwasserentsorgung: Ertragsüberschuss CHF 54'910.00 
 Ergebnis SP Abfall: Aufwandüberschuss CHF 27'660.00 

 

Mit diesen Beschlüssen legt der Gemeinderat die finanzpolitischen Grundlagen für ein stabiles 
Haushaltsjahr 2026 und schafft Klarheit über die Entwicklung der Steueranlagen und die 
erwarteten Ergebnisse der einzelnen Bereiche. 

 
 beschlossen, das Eidgenössische Musikfest vom 14.-17.05.2026 in Biel mit einem finanziellen 

Beitrag zu unterstützen. Das neu formierte Organisationskomitee (OK) ist kurzfristig in die 
Verantwortung eingetreten, nachdem das ursprüngliche OK Interlaken nach über 8 Jahren 
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Vorbereitungszeit seinen Rückzug bekanntgegeben hatte. Damit bleiben dem neuen OK in 
Biel nur rund sieben Monate für die umfassende Organisation. Das Gesamtbudget des 
Anlasses beläuft sich auf CHF 5'700'000. 
 

Mit diesem Entscheid setzt der Gemeinderat ein Zeichen der Solidarität und trägt dazu bei, 
dass dieses bedeutende kulturelle Grossereignis trotz der kurzfristigen Herausforderungen 
erfolgreich durchgeführt werden kann. 

 
 Kenntnis vom Bericht der unangemeldeten Zwischenrevision der Revisionsstelle ROD 

Treuhand AG vom 11.09.2025 genommen. Die Prüfstelle hat gemäss Bericht keine 
Beanstandungen festgestellt. Der Rat verdankt die sorgfältige Arbeit der Finanzverwalterin und 
stellt fest, dass sich mit diesem positiven Ergebnis die zuverlässige Führung der 
Gemeindefinanzen und das hohe Engagement der Verantwortlichen bestätigt. 

 
 für das Jahr 2026 die Daten der Gemeindeversammlungen festgelegt. Die ordentlichen 

Versammlungen finden am Di, 02.06.2026 und Di, 24.11.2026 statt. 
 
2554 Meinisberg, 24.11.2025/fh 


